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Titel: 
 
Anfrage zum Parken hinter dem Rathaus 
 
 
 
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: juergen-akuloff  
Gesendet: Montag, 14. Mai 2018 09:25 
An: ordnungsamt@luckenwalde.de 
  
 
Anliegen:  
 
Sehr geehrte Fr. Wolters,  
 
erneut gibt es Unklarheiten zum Parken hinter der ehem. Feuerwehr auch auf 
unbefestigten Flächen des privaten Grundstückes. Welche Verkehrszeichen regeln 
den ruhenden Verkehr bzw. wie werden Ordnungswidrigkeiten 
geahndet? Bitte informieren Sie auch über eventuell geplante Veränderungen. 
 
Vielen Dank! 
 
Jürgen Akuloff 
 
 
 
Antwort der Verwaltung – Ordnungs- und Rechtsamt: 
 
Zu der Beschilderung im Bereich Nuthepark hinter dem Rathaus ist gerade in der Pelikan-
Post vom 08. Mai 2018 eine Erläuterung erfolgt (Anlage). 
 
Bei Parkverstößen werden Bußgelder nach den Vorgaben des Bußgeldkatalogs zur StVO 
verhängt. 
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Änderungen in der Beschilderung erfolgen nicht durch das Ordnungs- und Rechtsamt, 
sondern werden vom Straßen-, Grünflächen- und Friedhofsamt im Rahmen einer 
verkehrsrechtlichen Anordnung beim Landkreis beantragt. Ob Änderungen in diesem 
Bereich erfolgen sollen, ist hier nicht bekannt. 
 
i. A. Anette Wolters 
Amtsleiterin 
 
Anlage 
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